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Sctweglcment Der ©labt ©olothurn. ®em non
ber ©inroohnergemeinbe ber ©tabt erlaffenen Vauregle»
ment, foroie bem oon if>r gleichseitig aufgehellten Ve»

bauungSpIan ift nom RegierungSrat unter einigen Vor»
behalten bie (Genehmigung erteilt roorben. Vaureglement
unb Vauplan firtb mit 7. Stuguft in Straft getreten.

(gin befottbereé QSaurcgtemcnt
für ©itboftquartier in 3lorfd)ad).

(d-tiorr.)

©er (Gemeinberat non Rotfdjad) h^t für baS ©üb»
oftquartier ein fpegießeS Vaureglement erlaffen, um eine

unrationelle unb unfdföne Ueberbauung gu oerhinbern.
©tefeS größte, teils noch ttnüberbaute Quartier wirb be=

grenzt : nörbtich oon ber ©chonbühlftraffe, bem Rlofter»
gut unb ber tßromenabenftraffe, öfttict) oon ber ©emeinbe»

grenge, füblicl) oon ber SangmooS unb roeftlich oon ber
fpeibenerftrafje.

Zufolge feiner erhöhten Sage, mit fdfönfter SluSficht
auf ben Vobenfee, inmitten etneS h^Mtdjen Qbftbaum»
roatbeS, ift biefeS (Gebiet oon Ratur auS geeignet giir
©rfteßung oon einfachen, hübfchett ©in» bis ©reifamitien»
häufern für Slngefteßte unb Beamte ober oon reic£)Iid)er
auSgefiatteten Sanbhäufern für E'apitalfräftige Seute.
SRit biefem ©pegialregtement mill man oerhinbern, baff
in biefem oerhältniSmäfjtg billigen Vaulanb SRietS»

fafernen, Gabrilen, gasreiche SBirtfchaften ufm. erftellt
roerben. SRan mill alfo eine Slrt Viüenquartier fc£)affen,
ähnlich bem Rofenbergquartier in ©t. ©alten, roenn auch
bie 9Serb)ättniffe roeit befcheibenere fein merben.

Vei Slntoenbung ber gemöhnlichen Vauorbnung märe
in bem ftar! gegen ©üben anfteigenben Vaugebiete bie
©efahr oorhanben, bafs bei fleinern Vauabftänben bie
Sefonnung unb SluSficht gcgenfeitig oerunmöglicht ober
bocf) roenigfienS ftar! beeinträchtigt mürbe. ©abet ift
ba§ gange ©elänbe oom ©ee auS leicht fichtbar; eine
Ueberbauung mit SRietSfafernen märe auch m biefer
S3egief)img fehr bebauerlich-

©aS Reglement lautet:

Slrt. 1.

©te SRinimalbaubiftang oon beftehenben ober noch
SU erftefienben ©trafen hat 4 SReter gu betragen.

Slrt. 2.

©ie ©ebäubebiftang foil, oorbehalten bie Veftimm»
wngen oon Slrt. G unb 7, roenigftenS 8 SReter betragen.

©S ergeben fief) hieraus für bie ein'gelnen ißargelten
un aßgemeinen nachbarliche ©rengabftänbe oon je 4 SReter;
e§ fann aber auch burch ißrioatoereinbarung, roenn bie
©tnhaltung ber oorgefchriebenen ©ebäubebiftang gefiebert
üb «ine anbere Verteilung beS ©ebäubeabftanbeS ftatt=
fmben.
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Slrt. 3.

©ie Vauroeife ift eine offene. ©ie ©rfießung oon
©oppetroohnt)äufera ift nur guläffig, too eS ohne Veein»
träcl)tigung beS ©efamtbilbeS biefeS QuartiereS unb beS

Sicht» unb SuftgutritteS' guläffig erfcEjeint.

Slrt. 4.

Sin ben SBeft» unb Oftftrafien foßen bie Käufer fo
oerfteüt merben, baff fie in ber Rorb=@übrtchtung nicht
biret't hiutereinanber gu ftehen fommen, fo baff jebern
©ebäube Vefonnung ober 3luSfid)t möglichft geroaljrt
bleiben.

©in 3urütfgehen hinter .bie Vautinie ift geftattet.

Slrt. 5.

©ie $ahl öer ©efdjofie, in toeldje parterre foroie
baS als felbftänbige Sßohnung benutzbare ©achgefdjof)
eingunehmen finb, foil nicht über brei betragen.

Slrt. 6.

Vei einer ©ebäubebiftang oon 10 SReter ift auch
bie ©rfteßung oon ©t)atet=Vauten (bis gum erften ©toef
maffio, im übrigen auS ffrolg)" guläffig, unter ber Vebtn»

gung einer architeftonifS) hübfdfen ©urd)bilbung ber
äußeren ©eftalt. Sie ©iftang oon ber Rad)bärgrenge
hat für foldfe Vauten 6 SReter gu betragen, menn nidjt
nachbarliche Verfiänbigung ftattfinbet.

Slrt. 7.

kleinere Vautichfeiten, roie Sauben, ©reppen, Val»
fone, ©artentfäuSchen unb bergleidjen tonnen mit fpegielter
Quftimmung beS ©emeinberateS auch innert ben in Slrt.
1 unb 2 oorgefchriebenen Vaubiftangen begro. ©ebäube»

abftänben erftellt merben.

Slrt. 8.

©)er Vetrieb oon ftörenben ober beläfiigenben 9Ro=

toren unb ©eroerben ift unterfagt.

Slrt. 9.

®ie SluSführung oon Vauten, bie bem ©trafen»,
Quartier» ober SanbfchaftSbilb gur offenbaren llngierbe
gereichen mürben, ift unterfagt.
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Baureglement der Stadt Solothurn. Dem von
der Einwohnergemeinde der Stadt erlassenen Bauregle-
mend sowie dem von ihr gleichzeitig aufgestellten Be-
bauungsplan ist vom Regierungsrat unter einigen Vor-
behalten die Genehmigung erteilt worden. Baureglement
und Bauplan sind mit 7. August in Kraft getreten.

Ein besonderes Baureglement
für das Südostquartier in Rorschach.

(â-Kerr.)

Der Gemeinderat von Rorschach hat für das Süd-
ostquartier ein spezielles Baureglement erlassen, um eine

unrationelle und unschöne Ueberbauung zu verhindern.
Dieses größte, teils noch unüberbaute Quartier wird be-

grenzt: nördlich von der Schönbühlstraße, dem Kloster-
gut und der Promenadenstraße, östlich von der Gemeinde-

grenze, südlich von der Langmoos und westlich von der
Heidenerstraße.

Zufolge seiner erhöhten Lage, mit schönster Aussicht
auf den Bodensee, inmitten eines herrlichen Obstbaum-
waldes, ist dieses Gebiet von Natur aus geeignet zur
Erstellung von einfachen, hübschen Ein- bis Dreifamilien-
Häusern für Angestellte und Beamte oder von reichlicher
ausgestatteten Landhäusern für kapitalkräftige Leute.
Mit diesem Spezialreglement will man verhindern, daß
in diesem verhältnismäßig billigen Bauland Miets-
kasernen, Fabriken, zahlreiche Wirtschaften usw. erstellt
werden. Man will also eine Art Villenquartier schassen,
ähnlich dem Rosenbergquartier in St. Gallen, wenn auch
die Verhältnisse weit bescheidenere sein werden.

Bei Anwendung der gewöhnlichen Bauordnung wäre
in dem stark gegen Süden ansteigenden Baugebiete die
Gefahr vorhanden, daß bei kleinern Bauabständen die
Besonnung und Aussicht gegenseitig verunmöglicht oder
doch wenigstens stark beeinträchtigt würde. Dabei ist
das ganze Gelände vom See aus leicht sichtbar; eine
Ueberbauung mit Mietskasernen wäre auch in dieser
Beziehung sehr bedauerlich.

Das Reglement lautet:

Art. 1.

Die Minimalbaudistanz von bestehenden oder noch
zu erstellenden Straßen hat 4 Meter zu betragen.

Art. 2.

Die Gebäudedistanz soll, vorbehalten die Bestimm-
ungen von Art. li und 7, wenigstens 8 Meter betragen.

Es ergeben sich hieraus für die einzelnen Parzellen
m allgemeinen nachbarliche Grenzabstände von je 4 Meter;
es kann aber auch durch Privatvereinbarung, wenn die
Einhaltung der vorgeschriebenen Gebäudedistanz gesichert
ist, eine andere Verteilung des Gebäudeabstandes statt-
fmden.

Ià.
HsslàîàMwns -WkàMîs
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Art. 3.

Die Bauweise ist eine offene. Die Erstellung von
Doppelwohnhäusern ist nur zulässig, wo es ohne Beein-
trächtigung des Gesamtbildes dieses Quartieres und des
Licht- und Luftzutrittes zulässig erscheint.

Art. 4.

An den West- und Oststraßen sollen die Häuser so

verstellt werden, daß sie in der Nord-Südrichtung nicht
direkt hintereinander zu stehen kommen, so daß jedem
Gebäude Besonnung oder Aussicht möglichst gewahrt
bleiben.

Ein Zurückgehen hinter die Baulinie ist gestattet.

Art. 5.

Die Zahl der Geschoße, in welche Parterre sowie
das als selbständige Wohnung benutzbare Dachgeschoß
einzunehmen sind, soll nicht über drei betragen.

Art. k.

Bei einer Gebäudedistanz von 10 Meter ist auch
die Erstellung von Chalet-Bauten (bis zum ersten Stock
massiv, im übrigen aus Holz) zulässig, unter der Bedin-
gung einer architektonisch hübschen Durchbildung der
äußeren Gestalt. Die Distanz von der Nachhärgrenze
hat für solche Bauten 6 Meter zu betragen, wenn nicht
nachbarliche Verständigung stattfindet.

Art. 7.

Kleinere Baulichkeiten, wie Lauben, Treppen, Bal-
kone, Gartenhäuschen und dergleichen können mit spezieller
Zustimmung des Gemeinderates auch innert den in Art.
1 und 2 vorgeschriebenen Baudistanzen bezw, Gebäude-
abständen erstellt werden.

Art. 8.

Der Betrieb von störenden oder belästigenden Mo-
toren und Gewerben ist untersagt.

Art. 9.

Die Ausführung von Bauten, die dem Straßen-,
Quartier- oder Landschaftsbild zur offenbaren Unzierde
gereichen würden, ist untersagt.
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art. 10.

tEufser ben oorftehenben ©pegtaltJorfc£)riften gelten
im übrigen fetbftoerftänblich alle Beftimmungen ber in
baS ©ebiet beS BauwefenS einfd)lagenben Berorbnungen,
fpejietl ber jeweiligen ©emeinbeorbnung.

Ç0ta?ïiberid)te.
Sie Sägern unb ber .^olj^anbel int ©mmental

fatten, mie aits ben ftatiftifcfjen 3Jlitteilungen ber ber=

nifcfjen fpanbelS» unb ©emerbelammer unb bem beglek
tenben Bericht Ijernorge^t, in ber legten [jeit nicljt un=
günftige Slbfatjoerhältniffe. 2Beniger infolge ber einge=
tretenen ßollerhöhungen, bie roenig fühlbar finb, als
befonberS buret) Steigerung ber 9îol)l)ot$preife
in ben in Betradjt faüenben ütadjbarlänbern, finb im
Saufe beS Qat)re§ 1906 bie greife ber importierten
Brettcrmaren bebeutenb geftiegen. SiefeS l>atte bie

golge, bah Fretter geroiffer klaffen beffere Beachtung
fanben unb entfprecljenb beffer bejal)tt mürben. Sind)
für gefchnitteneS Söautjol^ tonnten bei ber faft überall
Ijerrfc^enben regen Söautätigt'eit etwas t)öl)ere greife er=

gielt raerben als im Borjaljr. Sie fteigenbe Settbenj
ber SluSlanbmare fjat angehalten. Stuf abfe£)bare ßeit
bürfte ein SRüctfc^lag nicfjt p gewärtigen fein. $n ber
ProbuftionSfähigteit finb bie meiften emmentalifdjen
Sägemerte manchmal ftarf beeinträchtigt buret) Srodew
perioben, inbem ben iRabroerten baS Sßaffer atSbann
mel)r ober meniger fehlt. 9Rit 2lu§na()me weniger ©e=

fdjäfte, welche befte Qualitätsware nad) wie oor nach
bem ©Ifaf) fpebieren, arbeiten alle emmentalifchen Säge»
werte für ben ffnlanbb ebar f. Sie befonberen 9lb=

fahgebiete eines jeben finb ziemlich oerfchieben unb
wedjfeln je nach &er Bautätigfeit in ben oerfchiebenen
©egenben ber Sd)wei§. Sen oerbefferten 2lbfatperhätt=
niffen ftehen leiber bie fict) ftetS ungünftiger geftaltew
ben Konturrenpertpltmffe im ©infauf beS IRohhoIpS
gegenüber. Bergröherung unb 23effereinricf)tung ber
meiften Sägewerte bebingten gröffern Bebarf in iRofp
h'olj, währenb bie fpotäfdjtagSmengen eher abgenommen
haben. 3" ben bem fforftgefet) unterteilten höher ge=

legenen SBälbern barf jwar nicht mehr fjolj gefctjlagen
werben, als ungefähr nachwädjft, waS ja natürlich nur
non ©utem fein tarnt. ben tiefen Sagen aber finb
bie Sßalbungen in ben legten fahren fo ftarî in 2ln=

fprud) genommen worben, bah bie bärtigen Sägewerte
heute ihren fjotsbeöarf jum Seil auS anbern Beoieren
beziehen müffen. Qnfolgebeffeu ift jiemtid) über ba§

gatge KantoitSgebiet bie gleiche Situation oerbreitet:
bie Nachfrage gröher als bie jährlichen fpotgfdjtagS»
mengen. SieS erzeugt fcharfe .Uonfurrens, beren folgen
bie gleichen finb, wie in anbern Branchen, nämlich
ruinöfe Preistreiberei. Kaltülation wirb oon oielen
bloS in ber SBeife oorgenommeti, bah fk bei püblifa»
tion abnorm t)of)er ^olgpreife fagen: SBenn bort fo oiel

Lack- und Farben-Fabrik in Chur

Verkaufszentrale in Basel
liefert in ausgezeichneten Qualitäten und zu billigsten Preisen
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beptjtt werben tarnt, fo barf idj'S auch tun!" ©egen

foldje ungefunbe Quftänbe würben unb werben bei

anbern ©ewerben mit ©rfotg ©enoffenfehaften gegrün»
bet. ©S ift baher für bie SägcrenSnbuftrie auf dn»

regung mittetlänbtfer ^jntereffentert im Sßinter 1906,07
eine ©euoffeufchaft inS Seben gerufen toorben. Db fie
aber fo guten ©rfotg h^öen wirb, wie erwartet wirb,
ift weniger ficher als bei anbern ©ruppen. 93ei 9Rüf)ten,
Brauereien, Ziegeleien itfw. finb immerhin bie ©infaufS»
unb Slbfahoerhältuiffe jiemtict) gleichartige unb bie Klein»
betriebe teitweife nidjt fo ^ahlreidl). Beim fpoljeintauf
hingegen fittb ©ebräuche, SRefs» unb SieferungSgcbiitge
in ben oerfchiebenen SattbeSieilen fo grunboerfdjiebeti,
bah faft unmöglich fcheint, allen ^ntereffenten geredjt
merbeube Statuten für einen tantonalen fpofjhänbtet»
oerbanb aufjuftellen. ßubem finb bie oon bett Znitian»
ten in 3luSficf)t genommenen SRafpahmen fo tief ein-'

fchneibenber Slrt unb fo wenig ben emmentalif'cf)en 23er=

hättniffen attgepafit, bah öie emmentalifdjen Säger oon
läufig baS SRttmadjen ablehnten. @S erfcljeint auch

zweifelhaft, ob fid) befonberS bie oielen Kleinbetriebe

jemals bafür gewinnen taffen. — Sie altgemeine 93er=

teuerung ber ÉrbeitSîrâfte ift and) im Sägerei=@emevbe
fühlbar geworben, ©twelche Beunruhigung oerurfacfjt
ber ©ntwurf ber jfabrifinfpettoren für eine Beotftoit
beS eibgenöffifcljen gabritgefeheS, worin bie Stornierung
jeglidjer tRacljtarbeit auf acht Stunben oorgefehen ift.
Sie ©rmägungen jum BunbeSratSbefchtuh oom 12. 9to=

oember 1895, welche bem SRüllergewerbe ^Rechnung

tragen, bürften and) jetjt noch, ^nb für baS Sägerei-
©ewerbe ebenfalls, ©eltnng h«öen. 9Rit ber oorge»

fehenen iReoifton follte unbedingt pgleidj ein ©ewerbe^

gefeh tommen, bamit „gabrif" unb „©ewerbe" auSeirn

anber gehalten werben tonnen, („©mmentljalerbl.")
SaS ©efehäft iit üfierfeeifdjen IRuhhölprn. 9tuS

Bremen wirb gefchrieben: „3« runben unb bearbeite»

ten Blöden frembtänbifcher SRut3= unb Bauhölzer ber

gangbaren Sorten ift währenb ber testen Söochcn ber

freihänbige Bertauf ber 3at)reSjeit unb ben Berhältniffen
entfpred)enb jiemtidh ruhig oerlaufen, ©ine Berfieigertmg
hat feit längerer ^ Hamburg nicht ftattgefunben,
ba ftd) für gröbere llmfähe wenig 2luSfid)t geigte.

Ser Raubet mit SRahagonitiolj h«t W in fester

3eit nicht atlenthatben unb nicht in atlen Sorten gleich

mähig entwideln tonnen. 5lngebot in SRejico ÜJtafia»

goni tag genügenb oor; einiges Qntereffe geigte fid)
SabaSco nnb ßagnna oon guter Befdjaffenheit unb in

paffenben 3tbmeffungen, währenb tteinereS unb geringeres

|joI§ biefer ^ertnnft oernachläffigt blieb, ffür 9Ral)a'

jeder Ar! in Eisen Stahl.
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Art. 10.

Außer den vorstehenden Spezialvorschriften gelten
im übrigen selbstverständlich alle Bestimmungen der in
das Gebiet des Bauwesens einschlagenden Verordnungen,
speziell der jeweiligen Gemeindeordnung.

Marktberichte.
Die Sägerei und der Holzhandel im Emmental

hatten, wie aus den statistischen Mitteilungen der ber-
irischen Handels- und Gewerbekammer und dem beglei-
tenden Bericht hervorgeht, in der letzten Zeit nicht un-
günstige Absatzverhältnisse. Weniger infolge der einge-
tretenen Zollerhöhungen, die wenig fühlbar sind, als
besonders durch Steigerung der Rohholzpreise
in den in Betracht fallenden Nachbarländern, sind im
Laufe des Jahres 1906 die Preise der importierten
Bretterwaren bedeutend gestiegen. Dieses hatte die

Folge, daß Bretter gewisser Klassen bessere Beachtung
fanden und entsprechend besser bezahlt wurden. Auch
für geschnittenes Bauholz konnten bei der fast überall
herrschenden regen Bautätigkeit etwas höhere Preise er-
zielt werden als im Vorjahr. Die steigende Tendenz
der Auslandware hat angehalten. Aus absehbare Zeit
dürfte ein Rückschlag nicht zu gewärtigen sein. In der
Produktionsfähigkeit sind die meisten emmentalischen
Sägewerke manchmal stark beeinträchtigt durch Trocken-
Perioden, indem den Radwerken das Wasser alsdann
mehr oder weniger fehlt. Mit Ausnahme weniger Ge-
schäfte, welche beste Qualitätsware nach wie vor nach
dem Elsaß spedieren, arbeiten alle emmentalischen Säge-
werke für den Jnlandbedarf. Die besonderen Ab-
satzgebiete eines jeden sind ziemlich verschieden und
wechseln je nach der Bautätigkeit in den verschiedenen
Gegenden der Schweiz. Den verbesserten Absatzverhält-
nisten stehen leider die sich stets ungünstiger gestalten-
den Konkurrenzverhältnisse im Einkauf des Rohholzes
gegenüber. Vergrößerung und Bessereinrichtung der
meisten Sägewerke bedingten größern Bedarf in Roh-
holz, während die Holzschlagsmengen eber abgenommen
haben. In den dem Forstgesetz unterstellten höher ge-
legenen Wäldern darf zwar nicht mehr Holz geschlagen
werden, als ungefähr nachwächst, was ja natürlich nur
von Gutem sein kann. In den tiefen Lagen aber sind
die Waldungen in den letzten Jahren so stark in An-
spruch genommen worden, daß die dortigen Sägewerke
heute ihren Holzbedarf zum Teil aus andern Revieren
beziehen müssen. Infolgedessen ist ziemlich über das

ganze Kantonsgebiet die gleiche Situation verbreitet:
die Nachfrage größer als die jährlichen Holzschlags-
mengen. Dies erzeugt scharfe Konkurrenz, deren Folgen
die gleichen sind, wie in andern Branchen, nämlich
ruinöse Preistreiberei. Kalkulation wird von vielen
blos in der Weise vorgenommen, daß sie bei Publika-
tion abnorm hoher Holzpreise sagen: Wenn dort so viel

hielt- M kàil-MM ill kditk
Verkauksxentrale in

liekerl in ausgezeichneten yualltäten unct ?u billigsten preisen
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bezahlt werden kann, so darf ich's auch tun!" Gegen

solche ungesunde Zustände wurden und werden bei

andern Gewerben mit Erfolg Genossenschaften gegrün-
det. Es ist daher für die Sägerei-Jndustrie auf An-

regung mittelländischer Interessenten im Winter 1906. M
eine Genossenschaft ins Leben gerufen worden. Ob sie

aber so guten Erfolg haben wird, wie erwartet wird,
ist weniger sicher als bei andern Gruppen. Bei Mühlen,
Brauereien, Ziegeleien usw. sind immerhin die Einkaufs-
und Absatzverhältnisse ziemlich gleichartige und die Klein-
betriebe teilweise nicht so zahlreich. Beim Holzeinkauf
hingegen sind Gebräuche, Meß- und Lieserungsgcdinge
in den verschiedenen Landesteilen so grundverschieden,
daß es fast unmöglich scheint, allen Interessenten gerecht
werdende Statuten für einen kantonalen Holzhändler-
verband aufzustellen. Zudem sind die von den Jnitinn-
ten in Aussicht genommenen Maßnahmen so tief ein-

schneidender Art und so wenig den emmentalischen Ver-

Hältnissen angepaßt, daß die emmentalischen Säger vor-
läufig das Mitmachen ablehnten. Es erscheint auch

zweifelhaft, ob sich besonders die vielen Kleinbetriebe

jemals dafür gewinnen lassen. — Die allgemeine Ver-

teuerung der Arbeitskräfte ist auch im Sägerei-Gewerbe
fühlbar geworden. Etwelche Beunruhigung verursacht
der Entwurf der Fabrikinspektoren für eine Revision
des eidgenössischen Fabrikgesetzes, worin die Normierung
jeglicher Nachtarbeit auf acht Stunden vorgesehen ist.

Die Erwägungen zum Bundesratsbeschluß vom 12. No-
vember 1895, welche dem Müllergewerbe Rechnung

tragen, dürften auch jetzt noch, und für das Sägerei-
Gewerbe ebenfalls, Geltung haben. Mit der vorge-
sehenen Revision sollte unbedingt zugleich ein Gewerbe-
gesetz kommen, damit „Fabrik" und „Gewerbe" ausein-

ander gehalten werden können. („Emmenthalerbl.")
Das Geschäft in überseeischen Nutzhölzern. Aus

Bremen wird geschrieben: „In runden und bearbeite-

ten Blöcken fremdländischer Nutz- und Bauhölzer der

gangbaren Sorten ist während der letzten Wochen der

freihändige Verkauf der Jahreszeit und den Verhältnissen
entsprechend ziemlich ruhig verlaufen. Eine Versteigerung
hat seit längerer Zeit in Hamburg nicht stattgefunden,
da sich für größere Umsätze wenig Aussicht zeigte.

Der Handel mit Mahagoniholz hat sich in letzter

Zeit nicht allenthalben und nicht in allen Sorten gleich-

mäßig entwickeln können. Angebot in Mexico Maha-
goni lag genügend vor; einiges Interesse zeigte sich für

Tabasco und Laguna von guter Beschaffenheit und in

passenden Abmessungen, während kleineres und geringeres

Holz dieser Herkunft vernachlässigt blieb. Für Maha-

t in lsisen ^ 8WK!.
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